
STADT SANKT AUGUSTIN 
       DER BÜRGERMEISTER 
Dienststelle:  FB 5 / Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Schule 
 
 

Dringlichkeitsentscheidung 
 
Datum: 02.04.2020 
Drucksache Nr.: 20/0129 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Rat 27.05.2020 öffentlich / Genehmigung 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Betreff 
 
Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der 
Kindertagesbetreuung und zur Betreuung in der offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich 
 
 
Entscheidung: 
 
Im Wege der Dringlichkeit wird gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW folgende Dringlichkeitsent-
scheidung getroffen: 
 
Die Stadt Sankt Augustin setzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der örtli-
chen Satzungen für die  
 

 Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder und für die Kindertagespflege 
gemäß §§ 22, 23 und 24 SGB VIII (KJHG) sowie §§ 1 Absatz 1, 3, 4, 13, 17 KiBiz 
und 

 die Nutzung der Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbe-
reich 

 
für den Zeitraum 01. bis 30. April 2020 aus. Dies geschieht unabhängig davon, ob in diesem 
Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wird.  
 
Dies gilt analog für die Abweichung von den Regelungen in der Satzung über die Erhebung 
von Essensgeldern bei Verpflegung in Kindertageseinrichtungen der Stadt Sankt Augustin.  
 
Diese Entscheidung ergeht als dringliche Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO 
NRW und ist dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 
 
 
 
 
 
          
Bürgermeister    Ratsmitglied 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat das Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am 13. März 2020 eine 
aufsichtliche Weisung über ein Betretungsverbot in sämtlichen Kindertageseinrichtungen 
(i.S.v. § 33 Nr. 1 und 2 IfSG) erlassen. Er hat ferner mit gleichem Datum eine aufsichtliche 
Weisung zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen (i.S.v. § 33 Nr. IfSG) 
im Land Nordrhein-Westfalen erlassen. In dieser Zeit konnten die Kinder der beitragspflich-
tigen Eltern auch kein Essen in den Kindertageseinrichtungen einnehmen. 
 
Daher soll auf die Erhebung der entsprechenden Elternbeiträge von allen Beitragspflichti-
gen für den Monat April 2020 verzichtet werden. Das soll auch für Eltern gelten, die ihre 
Kinder in einer Notgruppe betreuen lassen. Darüber hinaus soll dies analog für die Erhe-
bung des Essensgeldes bei Verpflegung in Kindertageseinrichtungen der Stadt Sankt Au-
gustin gelten. Durch die vollständige Aussetzung der Beitragserhebung für die Verpflegung 
für April 2020 wird zugleich der Anspruch auf die anteilige Erstattung des Essensgeldes für 
die Zeit vom 16. bis 31. März ausgeglichen. Mit dieser Verfahrensweise wird das aufwändi-
ge Antrags- und Erstattungsverfahren, das normalerweise bei dem Essensgeld notwendig 
ist, vermieden. Gleichzeitig erhalten die Eltern zeitnah auch die finanzielle Entlastung beim 
Essensgeld. 
 
Die Satzung der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung von Beiträgen für die Inanspruch-
nahme von Tageseinrichtungen für Kinder und für die Kindertagespflege sowie die Satzung 
der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Nutzung der Ange-
bote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich eröffnen keine Möglichkeit, 
für die Dauer des Betretungsverbotes die Elternbeiträge zu erlassen. Ein vollständiger oder 
teilweiser Erlass des Beitrages auf Antrag gemäß § 90 Absatz 3 und 4 SGB VIII i.V.m. §§ 
82 bis 85, 87, 88 und 92 SGB XII setzt eine fehlende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Antragstellers voraus.  
 
Somit sind bis dato keine gesetzlichen Regelungen vorhanden, die den Erlass eines Mo-
natsbeitrags voraussetzungslos erlauben.  
 
In der aktuellen Situation benötigen betroffene Eltern indes kurzfristig ein positives Signal 
und eine finanzielle Entlastung. Um unverzüglich Rechtssicherheit für die betroffenen Eltern 
zu schaffen, wäre eine Satzungsänderung zu zeitaufwändig. Daher ist durch eine Dringlich-
keitsentscheidung die Rechtsgrundlage für die Aussetzung der Elternbeitragspflicht und des 
Essensgeldes für den Monat April 2020 zu schaffen. 
 
Die Stadt Sankt Augustin verzichtet sowohl bei der vorläufigen Festsetzung wie auch später 
im Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatsbeitrag für den April 2020. 
 
Wenn man die Sollstellung der Elternbeiträge für den Monat April 2020 zugrunde legt, so ist 
mit einem vorläufigen Minderertrag von insgesamt 414.848,29 € zu rechnen, der sich wie 
folgt aufteilt:  
 
06-01-01: 262.254,70 € Elternbeiträge 
06-01-02:   30.925,79 € Elternbeiträge 
03-02-01: 120.912,50 € Elternbeiträge 
03-06-01:        755,30 € Elternbeiträge 
06-01-01:   29.404.53 € Essensgeld 
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Die Landesregierung hat vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch den Lan-
desgesetzgeber angekündigt, den mit der Aussetzung der Beitragserhebung für April 2020 
einhergehenden tatsächlichen Ertrags- und Einzahlungsausfall auf kommunaler Ebene zu 
50 % zu übernehmen.  
 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 
 

  Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt. 
  Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion. 
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